
 
AMTLICHE BEKANNTMACHUNG 

 
Bauleitplanung der Gemeinde Grömitz 
 
Betr.: Öffentliche Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplanes Nr. 44.3, 2. Änderung 
und Ergänzung und des Entwurfs der 24. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Gemeinde Grömitz nach § 3 Abs. 2 BauGB 
 

a) Aufstellung der 24. Änderung des Flächennutzungsplanes für ein Gebiet 
zwischen der Neustädter Straße im Nordwesten, der Tankstelle im Nordosten 
und der Senioren-Residenz „Grömitzer Höhe“ im Südosten 
 

b) Aufstellung Bebauungsplanes Nr. 44.3, 2. Änderung und Ergänzung für ein 
Gebiet zwischen der Neustädter Straße im Nordwesten, der Tankstelle im 
Nordosten und der Senioren-Residenz „Grömitzer Höhe“ im Südosten 

 
Der vom Ausschuss für Verkehr, Bauwesen und Bauleitplanung am 30.11.2023 gebilligte und 
zur Auslegung bestimmte Entwurf der 24. Änderung des Flächennutzungsplanes (24. FNPÄ), 
für ein Gebiet zwischen der Neustädter Straße im Nordwesten, der Tankstelle im Nordosten 
und der Senioren-Residenz „Grömitzer Höhe“ im Südosten, und der Entwurf der Begründung 
sowie der am 30.11.2023 gebilligte und zur Auslegung bestimmte Entwurf des 
Bebauungsplanes Nr. 44.3, 2. Änderung und Ergänzung (B-Plan Nr. 44.3, 2. Änderung und 
Ergänzung) für ein Gebiet zwischen der Neustädter Straße im Nordwesten, der Tankstelle im 
Nordosten und der Senioren-Residenz „Grömitzer Höhe“ im Südosten und der Entwurf der 
Begründung dazu liegen  

vom 01.02.2024 bis zum 07.03.2024 
 

im Rathaus der Gemeinde Grömitz, Kirchenstraße 11, 23743 Grömitz, Zimmer 1.12, während 
folgender Zeiten öffentlich aus: 

 
Mo. 08.00 Uhr – 12.30 Uhr & 14.00 Uhr – 18.00 Uhr 
Di. 08.00 Uhr – 12.30 Uhr 
Mi. geschlossen – Sprechzeiten nur nach Vereinbarung 
Do. 08.00 Uhr – 12.30 Uhr & 14.00 Uhr – 16.00 Uhr 
Fr. 08.00 Uhr – 12.30 Uhr 
 

 
Das städtebauliche Planungsziel der Gemeinde besteht darin, das Plangebiet in Grömitz so 
planerisch vorzubereiten, dass es zu Zwecken der Sicherung der künftigen städtischen 
Siedlungsentwicklung als Wohnbaufläche entwickelt werden kann. 
 
Folgende umweltbezogene Informationen und wesentliche bereits vorliegende 
umweltbezogene Stellungnahmen sind verfügbar und liegen zur Einsichtnahme mit aus: 

1. ein Umweltbericht zu den Planungen vom 30.11.2023 

2. der Landschaftsplan der Gemeinde Grömitz 

3. der Antrag Gehölzbeseitigung vom 20.06.2023 und Genehmigung vom 

11.07.2023 

4. der Vorhaben- und Erschließungsplan mit Stand vom 08.03.2023 (Plan) und vom 

20.03.2023 (Text) 

5. die Verträge Knick-Ausgleich 

6. die „Schalltechnische Untersuchung“, Bericht-Nr. ALK 1646.23952023 G/V, 

erstellt vom ALN Akustik Labor Nord GmbH vom 29.03.2023 

7. der Vertrag Ökokonto Neukirchen bei Malente  



8. die eingegangenen Stellungnahmen zum Bebauungsplan Nr. 44.3, 2. Änderung 

und Ergänzung und seiner 24. Änderung des Flächennutzungsplanes aus den 

Beteiligungen der Behörden und der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 

1 und 2 BauGB sowie der Beteiligung der betroffenen Bürger nach § 3 Abs. 1 und 

2 BauGB 

Hinsichtlich der Umweltbelange wurden im Hinblick auf die bauliche Entwicklung die 
Auswirkungen auf den Menschen, die menschliche Gesundheit, auf Tiere, auf Pflanzen, auf 
Boden, Wasser und Fläche, auf Klima und Luft, auf kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 
und das Landschaftsbild geprüft. Sie enthalten folgende Arten umweltbezogener 
Informationen, die allgemein verfügbar sind bzw. im Rahmen des Bebauungsplanes geäußert 
wurden. Sie treffen gleichlautend auch für die Änderung des Flächennutzungsplanes wie folgt 
zu: 

1. Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Mensch, insbesondere die menschliche 
Gesundheit: 

- finden sich unter den Punkten 1.1.2, 4, 5 und 8 der Begründung zum B-Plan Nr. 44.3, 

2. Änderung und Ergänzung;  

- finden sich unter den Punkten 1.1.2, 3, 4 und 6 der Begründung zur 24. FNPÄ; 

- es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu: Abständen zur 

Wohnbebauung, Naherholung, Siedlungsentwicklung, Ver- und Entsorgung, 

Auswirkungen durch Emissionen wie Lärm und Geruch sowie entsprechende 

Minderungsmaßnahmen. 

2. Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Tiere: 

- finden sich unter den Punkten 1.1.4, 2.5, 8 in der Begründung zum B-Plan Nr. 44.3, 2. 
Änderung und Ergänzung; 

- finden sich unter den Punkten 1.1.4, 6 in der Begründung zur 24. FNPÄ; 
- es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu: Auswirkungen auf Tiere 

durch das Planvorhaben, Auswirkungen auf den Artenschutz, Vermeidungs- und 

Verminderungsmaßnahmen. 

3. Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Pflanzen und biologische Vielfalt: 

- finden sich in unter den Punkten 1.1.4, 2.5 und 8 der Begründung zum B-Plan Nr. 44.3, 
2. Änderung und Ergänzung; 

- finden sich unter den Punkten 1.1.4, 2.3 und 6 in der Begründung zur 24. FNPÄ; 
- es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu: Flächennutzungen, 

Auswirkungen durch das Planvorhaben (Beeinträchtigungen), Vermeidungs-, 
Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen. 

4. Umweltbezogene Informationen zu den Schutzgütern Boden, Wasser und Fläche: 

- finden sich in unter den Punkten 1.1.4, 2.5, 6 und 8 der Begründung zum B-Plan Nr. 
44.3, 2. Änderung und Ergänzung; 

- finden sich unter den Punkten 1.1.4, 2.3 und 6 in der Begründung zur 24. FNPÄ; 
- es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu: Geländesituation, 

Niederschlagsentwässerung, Flächennutzung, Kleingewässern, Fließgewässern, 
Eingriffe durch Fundamentgründung, Zuwegung, Grundwasser, Trinkwasser, 
Bodenschutz, Altlasten, Archäologie, Hochwasserschutz, Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen sowie Ausgleichnahmen.  

5. Umweltbezogene Informationen zu den Schutzgütern Klima und Luft: 

- finden sich in unter den Punkten 2.5, 4 und 8 der Begründung zum B-Plan Nr. 44.3, 2. 
Änderung und Ergänzung; 

- finden sich unter den Punkten 2.3, 3 und 6 in der Begründung zur 24. FNPÄ; 



- es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu: regionalem Klima, lokalem 
Klima, Emissionsquellen Geruch und Lärm, Auswirkungen durch das Planvorhaben. 

6. Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Landschaft: 

- finden sich in unter den Punkten 2.5 und 8 der Begründung zum B-Plan Nr. 44.3, 2. 
Änderung und Ergänzung; 

- finden sich unter den Punkten 2.3 und 6 in der Begründung zur 24. FNPÄ; 
- es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu: Betrachtungsraum, 

Vorbelastungen, Bewertungen, Auswirkungen durch visuelle Veränderungen, 
Landschaftsbild im Plangeltungsbereich, Landschaftsschutzgebiet, Auswirkungen 
durch das Planvorhaben, Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen.  

7. Umweltbezogene Informationen zu den Schutzgütern kulturelles Erbe und sonstige 
Sachgüter: 

- finden sich in unter den Punkten 1.2.2, 2.5, 6.3 und 8 der Begründung zum B-Plan Nr. 
44.3, 2. Änderung und Ergänzung; 

- finden sich unter den Punkten 5.4 und 6 in der Begründung zur 24. FNPÄ; 
- es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu: Bau- und 

Bodendenkmalen.  
 
Die diesen Informationen zugrundeliegenden Unterlagen liegen ebenfalls mit aus. 
 
Zusätzlich sind der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach § 3 Absatz 2 Satz 1 BauGB 
auszulegenden Unterlagen im Internet unter der Adresse 
https://www.groemitz.eu/groemitz/bauen-wohnen/aktuelle-beteiligungsverfahren 

eingestellt und über den Digitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich. 
 
Während der Auslegungsfrist können alle an der Planung Interessierten die Planunterlagen 
und umweltbezogenen Stellungnahmen einsehen sowie Stellungnahmen hierzu schriftlich 
oder während der Dienststunden zur Niederschrift abgeben. Stellungnahmen können auch per 
E-Mail an poststelle@groemitz.landsh.de gesendet werden. Nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung unberücksichtigt bleiben, wenn die 
Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die 
Rechtmäßigkeit der Bauleitpläne nicht von Bedeutung sind. 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage des Artikels 6 Absatz 1 
Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 BauGB und 
dem Landesdatenschutzgesetz. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben 
abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen 
entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im 
Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach dem BauGB (Artikel 13 DSGVO), das mit ausliegt. 
 
Zu a): Auf das Verbandsklagerecht von Umweltverbänden bezieht sich der folgende Hinweis: 
Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes ist in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit 
allen Einwendungen ausgeschlossen, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht 
rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 
 
Zu b): Einwendungen, die im Rahmen der Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 44.3, 2. 
Änderung und Ergänzung nicht oder verspätet geltend gemacht werden, aber hätten 
fristgerecht geltend gemacht werden können, machen einen Normenkontrollantrag nach § 47 
Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig. 
 
 
Grömitz, den 17.01.2024 
 

https://www.groemitz.eu/groemitz/bauen-wohnen/aktuelle-beteiligungsverfahren
mailto:poststelle@groemitz.landsh.de


(LS) Gemeinde Grömitz - Der Bürgermeister - gez. Sebastian Rieke  
 
 
 

Plangeltungsbereich 
 

 


